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Artikel 6

(Unterzeichnung usw. der Zusatzvereinbarung)

(1) Diese Zusatzvereinbarung wird in einer Urschrift 
in französischer Sprache unterzeichnet und bei der 
schwedischen Regierung hinterlegt.

(2) Diese Zusatzvereinbarung liegt bis zu ihrem In
krafttreten gemäß Artikel 5 Absatz (1) in Stockholm 
zur Unterzeichnung auf.

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der 
schwedischen .Regierung beglaubigte Abschriften des 
Unterzeichneten Textes dieser Zusatzvereinbarung den 
Regierungen aller Vertragsländer des Madrider Ab
kommens und der Regierung jedes anderen Landes, 
die es verlangt.

(4) Der Generaldirektor läßt diese Zusatzvereinba
rung beim Sekretariat der Vereinten Nationen regi
strieren.

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen 
aller Vertragsländer des Madrider Abkommens die 
Unterzeichnungen, die Hinterlegungen von Ratifika- 
tions- oder Beitrittsurkunden, das Inkrafttreten und 
alle anderen erforderlichen Mitteilungen.

Artikel 7 

(Übergangsbestimmung)

Bis zur Amtsübernahme durch den ersten General
direktor gelten Bezugnahmen in dieser Zusatzverein
barung auf den Generaldirektor als Bezugnahmen auf 
den Direktor der Vereinigten Internationalen Büros 
zum Schutz des geistigen Eigentums.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig 
bevollmächtigten Unterzeichneten diese Zusatz
vereinbarung unterschrieben.

Geschehen zu Stockholm am 14. Juli 1967.


